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Neuer Name – frischer Wind! 

Sehr geehrte Mandanten, 

zu Beginn des neuen Jahres 
möchten wir Sie über eine 
Neuerung in unserem Hause 
informieren. Wir freuen uns 
Ihnen mitteilen zu können, 

dass aus Jantzen Emde Tjarks ab Januar 2012 nun 

Jantzen Vissing Sackmann & Partner 

wird! 

Gemeinsam mit unseren engagierten Mitarbeitern 
führen wir ς die langjährigen Partner Thomas Jant-
zen, Egbert Vissing und Michael Sackmann ςunsere 
bisherige Gesellschaft ab jetzt unter dem neuen Na-
men fort. Unsere anderen Partner sind zum Ende 
des Jahres 2011 aus unserer Gesellschaft ausge-
schieden. 

Für Sie bleibt das Wichtigste: Sie werden auch in 
Zukunft persönlich, individuell und flexibel von unse-
ren Mitarbeitern sowie von uns Partnern betreut. 
Selbstverständlich stehen wir drei Partner Ihnen 
dabei unverändert zur Verfügung.  

Sie finden uns nach wie vor in unseren bekannten 
Büroräumen in Bremen, Lise-Meitner-Straße 6 und 
erreichen uns weiterhin unter unseren bisherigen 
Kontaktdaten. 

Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit 
Ihnen. 

Nun wünschen wir Ihnen persönlich und geschäft-
lich ein glückliches und erfolgreiches Jahr 2012! 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihre 

 

Thomas Jantzen   Egbert Vissing   Michael Sackmann 

T. Jantzen, M. Sackmann, E. Vissing 



 

Hat eine Person im Inland keinen 

Wohnsitz, kann es trotzdem zur Be-

steuerung nach deutschen Grund-

sätzen kommen. Entscheidend dafür 

ist, dass die Steuerpflicht auch 

durch eine nicht nur vorübergehen-

de Aufenthaltsdauer im Inland ent-

stehen kann. Sie liegt ohne weitere 

Prüfung bei einer ununterbroche-

nen mehr als sechsmonatigen Auf-

enthaltsdauer im Inland vor. Kurz-

fristige Unterbrechungen des Auf-

enthalts sind bei der zeitlichen Be-

trachtung unbeachtlich. Allgemeine 

Rechtsauffassung ist, dass eine Per-

son zugleich im Ausland ihren 

Wohnsitz und im Inland einen ge-

wöhnlichen Aufenthalt haben kann. 

 

Unter Berücksichtigung dieser Vor-

gaben war zu entscheiden, ob eine 

in der Schweiz lebende Fernsehmo-

deratorin in Deutschland steuer-

pflichtig war. Sie produzierte im In-

land für einen Fernsehsender eine 

tägliche Show. Bei den Proben be-

stand für sie Anwesenheitspflicht. 

Die Vertragsdauer betrug vier Jahre. 

Auftragsgemäß arbeitete sie wo-

chenweise an vier bis fünf Tagen in 

Deutschland. An den Wochenen-

den, während der sendefreien Som-

merferienzeit und an weiteren ar-

beitsfreien Tagen fuhr sie in die 

Schweiz zurück. 

 

So wie das Finanzamt hielt auch der 

Bundesfinanzhof die Fernsehmode-

ratorin in Deutschland für unbe-

schränkt steuerpflichtig. Da für die 

unbeschränkte Steuerpflicht alter-

nativ auf den Wohnsitz oder ge-

wöhnlichen Aufenthalt abzustellen 

ist, lagen bei der Fernsehmoderato-

rin die Voraussetzungen zur unbe-

schränkten Steuerpflicht vor. Sie 

unterhielt ihren Wohnsitz in der 

Schweiz, ihr gewöhnlicher Aufent-

halt war aber tätigkeitsabhängig in 

Deutschland. Bei der Prüfung des 

zeitlichen Umfangs eines Aufent-

halts im Inland ist nicht auf ein Ka-

lenderjahr abzustellen, sondern die 

ununterbrochene Dauer des Aufent-

halts in Deutschland seit Aufnahme 

der Tätigkeit. Übliche Familienheim-

fahrten, urlaubsbedingte Abwesen-

heitszeiten und auch die vertraglich 

vereinbarte Sommerpause bleiben 

bei der Beurteilung unberücksich-

tigt. Maßgeblich für die Gesamtbe-

urteilung ist eine einzelfallbezogene 

zeitliche Gewichtung der kurzfristi-

gen Unterbrechungen unter Berück-

sichtigung der Dauer des Gesamt-

aufenthalts. 

Mandanteninformation Januar 2012 

Gewöhnliche Aufenthaltsdauer im Inland als maßgebliche Voraussetzung für die Besteuerung 

F Ü R  A L L E  S T E U E R P F L I C H T I G E N  
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Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 

Der Gläubiger kann nach dem Ein-

tritt der Fälligkeit seines Anspruchs 

den Schuldner durch eine Mahnung 

in Verzug setzen. Der Mahnung 

gleichgestellt sind die Klageerhe-

bung sowie der Mahnbescheid. 

Einer Mahnung bedarf es nicht, 

wenn 

 

für die Leistung eine Zeit nach 

dem Kalender bestimmt ist, 

 

die Leistung an ein vorausge-

hendes Ereignis anknüpft, 

 

der Schuldner die Leistung ver-

weigert, 

 

besondere Gründe den soforti-

gen Eintritt des Verzugs recht-

fertigen. 

 

Bei Entgeltforderungen tritt Verzug 

spätestens 30 Tage nach Fälligkeit 

und Zugang einer Rechnung ein; 

dies gilt gegenüber einem Schuld-

ner, der Verbraucher ist, allerdings 

nur, wenn hierauf in der Rechnung 

besonders hingewiesen wurde. 

 

Im Streitfall muss allerdings der 

Gläubiger den Zugang der Rechnung 

όƴǀǘƛƎŜƴŦŀƭƭǎ ŀǳŎƘ ŘŜƴ ŘŀǊŀǳŦ Ŝƴǘπ

haltenen Verbraucherhinweis) bzw. 

den Zugang der Mahnung beweisen. 

 

Während des Verzugs ist eine Geld-

schuld zu verzinsen. Der Verzugs-

zinssatz beträgt für das Jahr fünf 

Prozentpunkte bzw. für Rechtsge-

schäfte, an denen Verbraucher 

nicht beteiligt sind, 

acht Prozentpunkte über dem Basis-

zinssatz. 

 

Der Basiszinssatz verändert sich 

zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden 

Jahres um die Prozentpunkte, um 

welche die Bezugsgröße seit der 

letzten Veränderung des Basiszins-

satzes gestiegen oder gefallen ist. 

Bezugsgröße ist der Zinssatz für die 

jüngste Hauptrefinanzierungsopera-

tion der Europäischen Zentralbank 

vor dem ersten Kalendertag des 

betreffenden Halbjahres. 
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Elektronische Übermittlung von Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen: Umstellung 

der Buchführung frühzeitig angehen 

Bilanzierende Unternehmen müs-

sen (bis auf wenige Ausnahmen) für 

Wirtschaftsjahre, die nach dem 

31.12.2011 beginnen, ihre Bilanz 

sowie die Gewinn- und Verlustrech-

nung auf elektronischem Weg (E-

Bilanz) an die Finanzverwaltung 

übermitteln. Diese wird es nicht 

beanstanden, wenn die Daten für 

2012 noch auf Papier eingereicht 

werden. 

 

Da spätestens für 2013 E-Bilanzen 

abzugeben sind, sollte bereits An-

fang 2012 in Abstimmung mit dem 

Steuerberater entschieden werden, 

ob die Buchführung nicht bereits im 

Januar 2012 umgestellt werden soll-

te, um die gewünschte Informati-

onstiefe frühzeitig erkennen zu kön-

nen und um für 2013 fit zu sein. Die 

tatsächlichen Dimensionen der Um-

stellungen (Neueinrichtung von bis 

zu mehreren Hundert Konten) kön-

nen nur im jeweiligen Einzelfall fest-

gestellt werden. Eine frühzeitige 

Anpassung des unterjährigen Bu-

chungsverhaltens verhindert das 

zeit- und kostenintensive Nachar-

beiten bei der Jahresabschlusser-

stellung. 

Hintergrund für die Einführung der 

E-Bilanz ist u. a. der Ausbau des Risi-

komanagementsystems (RMS) 

durch die Finanzverwaltung. Die 

Finanzverwaltung will im Laufe der 

Jahre aus den übermittelten Daten 

Filtersysteme erstellen, die Abwei-

chungen der Daten in Bilanzen oder 

Gewinn- und Verlustrechnungen 

αǾƻƴ ŘŜǊ bƻǊƳά ŜƭŜƪǘǊƻƴƛǎŎƘ ŜǊƳƛǘπ

teln, um so gezielter Betriebsprü-

fungen durchführen zu können. Un-

ǘŜǊƴŜƘƳŜƴΣ ŘŜǊŜƴ .ƛƭŀƴȊŜƴ αŘŜǊ 

bƻǊƳ ŜƴǘǎǇǊŜŎƘŜƴά ǎƻƭƭŜƴ Řŀƴƴ 

weitestgehend unbeanstandet 

αŘǳǊŎƘƭŀǳŦŜƴάΦ 

F Ü R  U N T E R N E H M E R  U N D  F R E I B E R U F L E R  

Folgende Unterlagen können im Jahr 2012 vernichtet werden  

Nachstehend aufgeführte Buchfüh-

rungsunterlagen können nach dem 

31. Dezember 2011 vernichtet wer-

den: 

 

Aufzeichnungen aus 2001 und 

früher. 

 

Inventare, die bis zum 

31.12.2001 aufgestellt worden 

sind. 

 

Bücher, in denen die letzte Ein-

tragung im Jahre 2001 oder frü-

her erfolgt ist. 

 

Jahresabschlüsse, Eröffnungsbi-

lanzen und Lageberichte, die 

нллм ƻŘŜǊ ŦǊǸƘŜǊ ŀǳŦƎŜǎǘŜƭƭǘ ǿƻǊπ

den sind. 

 

Buchungsbelege aus dem Jahre 

нллм ƻŘŜǊ ŦǊǸƘŜǊΦ 

 

Empfangene Handels- oder Ge-

schäftsbriefe und Kopien der 

abgesandten Handels- oder Ge-

schäftsbriefeΣ ŘƛŜ нллр ƻŘŜǊ ŦǊǸπ

her empfangen bzw. abgesandt 

wurden. 

 

sonstige für die Besteuerung 

bedeutsame Unterlagen aus 

dem Jahre 2005 oder früher. 

 

Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz Verzugszinssatz für Rechtsgeschäfte 
ohne Verbraucherbeteiligung 

1.1. bis 30.6.2009 1,62 % 6,62 % 9,62 % 

1.7. bis 31.12.2009 0,12 % 5,12 % 8,12 % 

1.1. bis 30.6.2010 0,12 % 5,12 % 8,12 % 

1.7. bis 31.12.2010 0,12 % 5,12 % 8,12 % 

1.1. bis 30.6.2011 0,12 % 5,12 % 8,12 % 

1.7. bis 31.12.2011 0,37 % 5,37 % 8,37 % 

Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 1.1.2009: 
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Dabei sind die Fristen für die Steuer-

festsetzungen zu beachten. 

 

Unterlagen dürfen nicht vernichtet 

werden, wenn sie von Bedeutung 

sind 

 

für eine begonnene Außenprü-

fung, 

 

für anhängige steuerstraf- oder 

bußgeldrechtliche Ermittlungen, 

 

für ein schwebendes oder auf-

grund einer Außenprüfung zu 

erwartendes Rechtsbehelfsver-

fahren oder zur Begründung der 

Anträge an das Finanzamt und 

 

bei vorläufigen Steuerfestsetzun-

gen. 

 

Es ist darauf zu achten, dass auch 

die elektronisch erstellten Daten für 

10 WŀƘǊŜ ǾƻǊƎŜƘŀƭǘŜƴ ǿŜǊŘŜƴ ƳǸǎπ

sen. 

 

Natürliche Personen, deren Summe 

der positiven Einkünfte aus Über-

schusseinkünften (aus nichtselb-

ständiger Arbeit, Kapitalvermögen, 

Vermietung und Verpachtung und 

sonstige Einkünfte) mehr als 

500.000 ϵ ƛƳ YŀƭŜƴŘŜǊƧŀƘǊ нлмл 

betragen hat, müssen ab 2011 die 

im Zusammenhang stehenden Auf-

zeichnungen und Unterlagen sechs 

Jahre aufbewahren. Bei Zusammen-

veranlagung sind die Feststellungen 

für jeden Ehegatten gesondert maß-

gebend. 

 

Die Verpflichtung entfällt erst mit 

Ablauf des fünften aufeinanderfol-

genden Kalenderjahrs in dem die 

Voraussetzungen nicht erfüllt sind. 

Auf Grund der Abschaffung der so 

genannten Abgabe-Schonfrist für 

Umsatzsteuer-Voranmeldungen 

sowie der Verpflichtung, die Anmel-

dungen elektronisch zu übertragen, 

bietet sich ein Antrag auf Fristver-

längerung ab 2012 auch für diejeni-

gen an, die ihre Voranmeldungen 

bisher monatlich oder vierteljährlich 

abgegeben haben. 

 

Voranmeldungszeitraum für die 

Umsatzsteuer ist 

 

das Kalendervierteljahr, 

 

der Kalendermonat, wenn die 

Steuer (Summe der Vorauszah-

lungen) des Jahres 2011 mehr 

als 7.500 ϵ ōŜǘǊŀƎŜƴ ƘŀǘΦ 

 

Hat die Steuer im Vorjahr nicht 

mehr als 1.000 ϵ ōŜǘǊŀƎŜƴΣ ƪŀƴƴ Řŀǎ 

Finanzamt den Unternehmer von 

der Abgabe von Voranmeldungen 

und von der Entrichtung von Vor-

auszahlungen befreien. 

 

Wenn sich im Jahr 2011 ein Vor-

steuer-Überschuss von mehr als 

7.500 ϵ ŜǊƎŜōŜƴ ƘŀǘΣ ƪŀƴƴ ŘǳǊŎƘ 

Abgabe der Voranmeldung Januar 

2012 oder eines Antrags auf Dauer-

fristverlängerung für 2012 bis zum 

10.2.2012 der monatliche Voran-

meldungszeitraum beibehalten wer-

den. 

 

Unternehmer, die ihre Umsatzsteu-

ervoranmeldungen monatlich abge-

ben, können Fristverlängerung für 

2012 in Anspruch nehmen, wenn sie 

bis zum 10.2.2012 einen Antrag 

beim Finanzamt stellen. Voranmel-

dungen und Vorauszahlungen sind 

dann jeweils einen Monat später 

fällig. 

 

Die Fristverlängerung ist davon ab-

hängig, dass eine Sondervorauszah-

lung in Höhe eines Elftels der Sum-

me der Vorauszahlungen für 2011 

angemeldet und bis zum 10.2.2012 

geleistet wird. Diese Sondervoraus-

zahlung wird auf die am 11.2.2013 

fällige Vorauszahlung für Dezember 

2012 angerechnet. Ob das so bleibt, 

ist abzuwarten. 

 

Dies hat zur Folge, dass die o. a. An-

meldungen ab Voranmeldungszeit-

raum Januar 2012 grundsätzlich bis 

zum 10. des dem Anmeldungszeit-

punkt folgenden Monats abgegeben 

werden müssen. Fällt der 10. auf 

einen Samstag, Sonntag oder Feier-

tag, ist der nächste Werktag der 

Stichtag. 

 

Vierteljahreszahler müssen keine 

Sondervorauszahlung entrichten. 

Für sie gilt die für ein Kalenderjahr 

genehmigte Fristverlängerung auch 

für die folgenden Kalenderjahre 

weiter, wenn sich die Verhältnisse 

nicht geändert haben. Ein erstmali-

ger Antrag ist in diesen Fällen bis 

zum 10.4.2012 zu stellen. 

 

Ein einmal gestellter und genehmig-

ter Antrag gilt so lange fort, bis der 

Unternehmer den Antrag zurück-

nimmt oder das Finanzamt die Frist-

verlängerung widerruft. 

 

Für Unternehmer, die ihre berufli-

che oder gewerbliche Tätigkeit neu 

begründen, ist im Jahr der Aufnah-

me der Tätigkeit und im folgenden 

Jahr grundsätzlich der Kalendermo-

nat Voranmeldungszeitraum. 

Dauerfristverlängerung für Umsatzsteuer 2012 beantragen 
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Errichtet ein Unternehmer ein Ge-

bäude, das er beruflich und privat 

nutzen will (gemischte Nutzung), 

kann er das Gebäude ganz oder teil-

weise seinem Unternehmensvermö-

gen, alternativ seinem Privatvermö-

gen zuordnen. Nur im ersten Fall 

kommt ein Vorsteuerabzug für die 

bezogenen Leistungen zur Herstel-

lung des Gebäudes in Betracht. Die 

Zuordnungsentscheidung ist sofort 

bei Leistungsbezug zu treffen und 

darüber hinaus zeitnah zu doku-

mentieren. Zeitnah heißt bis spätes-

tens im Rahmen der Umsatzsteuer-

Jahreserklärung, die bis zum 31. Mai 

des Folgejahres abgegeben sein 

muss. Wird diese gesetzliche Abga-

befrist überschritten, liegt keine 

zeitnahe Dokumentation vor. Gibt 

es keine Beweisanzeichen für eine 

Zuordnung zum Unternehmen, kann 

diese auch nicht unterstellt werden. 

 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Die zum Vorsteuerabzug bei gemischt-genutzten Gegenständen zu treffende Zuordnungsent-

scheidung muss zeitnah dokumentiert werden 

Elektronische Lohnsteuerkarte erst ab 1.1.2013 

Das Bundesministerium der Finan-

zen (BMF) hatte noch im Oktober 

2011 darauf hingewiesen, dass die 

bisherige Papier-Lohnsteuerkarte ab 

dem 1.1.2012 durch die elektroni-

sche Lohnsteuerkarte ersetzt wird. 

Mit Schreiben vom 18.11.2011 hat 

das Ministerium die Verzögerung 

des Starttermins bekannt gegeben 

und Folgendes mitgeteilt: 

 

Die Eintragungen auf der 

Lohnsteuerkarte 2010 bzw. der 

vom Finanzamt ausgestellten 

Ersatzbescheinigung 2011 

(Steuer-ƪƭŀǎǎŜΣ YƛƴŘŜǊŦǊŜƛōŜǘǊŅπ

ge, Kirchensteuermerkmal und 

ggf. Freibeträge) gelten bis zum 

Beginn des elektronischen Ver-

fahrens weiter. Dies bedeutet, 

dass Arbeitnehmer diese Unter-

lagen bei einem Arbeitgeber-

wechsel dem neuen Arbeitgeber 

aushändigen müssen. 

 

Bei Änderungen, die weder auf 

der Lohnsteuerkarte 2010 noch 

auf der Ersatzbescheinigung 

2011 eingetragen sind, muss der 

Arbeitnehmer seinem Arbeitge-

ber das Informationsschreiben 

des Finanzamts über die elektro-

nisch gespeicherten Daten 

(soweit diese zutreffend sind) 

oder den Ausdruck des Finanz-

amts der ab 2012 gültigen 

ELStAM übergeben. 

 

Ein evtl. falscher Lohnsteuerab-

zug kann ggf. mit Beginn des 

elektronischen Verfahrens oder 

durch die Einkommensteuerver-

anlagung berichtigt werden. 

Vorliegen einer Gewinnerzielungsabsicht trotz langjähriger Verluste 

Trotz langjähriger Verluste kann 

eine Gewinnerzielungsabsicht gege-

ben sein, wenn rechtzeitig Maßnah-

men ergriffen werden, um den Be-

trieb innerhalb eines überschauba-

ren Zeitraums in die Gewinnzone zu 

führen. 

 

Der Bundesfinanzhof hat sich mit 

dieser Problematik im Fall der Ehe-

frau eines freiberuflich tätigen Arz-

tes befasst, die bei ihm angestellt 

und nebenbei im Rahmen eines Ein-

zelhandels gewerblich tätig war. 

Dieser Einzelhandel mit verschiede-

nen Gegenständen wurde vom Ein-

familienhaus des Ehepaares aus be-

trieben. Zusätzlich war ein Raum in 

der Innenstadt angemietet. Außer-

dem bot die Ehefrau ihre Waren 

mehrmals im Jahr bei Veranstaltun-

gen und Messen an. 

 

Die erzielten Verluste erkannte das 

Finanzamt nicht an und ging von 

Liebhaberei aus. Das Gericht hat 

dies bestätigt und erläuterte in sei-

ner Entscheidung die Kriterien, die 

für eine Gewinnerzielungsabsicht 

sprechen. In dem geschilderten Fall 

waren entsprechende Maßnahmen 

erkennbar nicht ergriffen worden. 

Es deutete vielmehr einiges darauf 

hin, dass hier Kosten der privaten 

Lebensführung in den betrieblichen 

Bereich verlagert wurden. 

 

 

F Ü R  A R B E I TG E B E R  U N D  A R B E I T N E H M E R  
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Die Gewährung freier Unterkunft 

oder freier Wohnung ist bei der Be-

rechnung der Lohnsteuer und der 

Sozialversicherungsbeiträge zu be-

rücksichtigen. 

 

Dabei ist zu unterscheiden zwischen 

 

freier Wohnung: 

­ Stellt der Arbeitgeber dem 

Arbeitnehmer eine Wohnung 

unentgeltlich zur Verfügung, 

ist der ortsübliche Mietpreis 

zu berücksichtigen. Für Ne-

benkosten ist der Endpreis  

am Abgabeort anzusetzen. 

­ Unter einer Wohnung ist eine 

geschlossene Einheit von Räu-

men zu verstehen, in denen 

ein selbstständiger Haushalt 

geführt werden kann. 

 

 

 

Inhalt der Lohnsteuerbescheinigung für das Finanzamt nicht bindend  

Das für die Einkommensteuererklä-

rung des Arbeitnehmers zuständige 

Finanzamt ist an die arbeitgebersei-

tig erstellte Lohnsteuerbescheini-

gung nicht gebunden. Damit wird 

lediglich ein widerlegbarer Beweis 

für die Einkommensteuerveranla-

gung geschaffen, an deren Inhalt die 

Finanzbehörde bei der Veranlagung 

nicht gebunden ist. 

Mit dieser Begründung wurde bei 

einem Arbeitnehmer die zwar von 

seinem Arbeitgeber bescheinigte,  

aber nicht einbehaltene und dem 

Finanzamt auch nicht angemeldete 

Lohnsteuer bei seiner Einkommens-

teuerveranlagung nicht berücksichtigt. 

 

(Quelle: Beschluss des Bundesfinanzhofs)  

Freie Unterkunft oder freie Wohnung als Sachbezug ab 1.1.2012 

Sachbezug durch verbilligte Überlassung von Wohnungen 

Die wegen eines Umzugs geleisteten 

doppelten Mietzahlungen können 

beruflich veranlasst und deshalb in 

voller Höhe als Werbungskosten 

abziehbar sein. Eine Abzugsbe-

schränkung, wie dies bei Mehrauf-

wendungen für eine doppelte Haus-

haltsführung der Fall ist, gilt hier 

nicht. Der nachfolgend geschilderte 

Fall macht dies deutlich. 

 

Ein Arbeitnehmer mietete anlässlich 

des Arbeitsplatzwechsels in der Nä-

he seines neuen Arbeitsorts eine 

165 ǉƳ ƎǊƻǖŜ р-Zimmer-Wohnung 

für die Familie an. Von dort ging er 

seiner Tätigkeit ab November nach. 

Die Ehefrau und das Kind zogen An-

fang Februar nach und die bisherige 

Familienwohnung am ursprüngli-

chen Wohnort wurde später aufge-

geben. Der Arbeitnehmer machte 

die Miete am neuen Beschäftigung-

sort in voller Höhe als Werbungs-

kosten geltend. Das Finanzamt er-

kannte den Mietaufwand jedoch 

nur anteilig für 60 qm an, weil im 

Rahmen der doppelten Haushalts-

führung nur ein angemessener 

Mietaufwand berücksichtigt werden 

kann. 

 

Der Bundesfinanzhof hat jedoch 

entschieden, dass hier die Grundsät-

ze der doppelten Haushaltsführung 

keine Anwendung finden und den 

Abzug der Miete in voller Höhe zu-

gelassen. Darüber hinaus sind nach 

Aussage des Gerichts auch die Kos-

ten für die bisherige Wohnung ab 

dem Umzugstag abzugsfähig, jedoch 

längstens bis zum Ablauf der Kündi-

gungsfrist für diese Wohnung.  

Doppelter Mietaufwand als beruflich veranlasste Umzugskosten 

Überlässt ein Arbeitgeber seinen 

Arbeitnehmern Wohnungen und 

werden Nebenkosten ganz oder 

teilweise nicht erhoben, führt dies 

nicht zwangsläufig zu einem Sach-

bezug. Von einer verbilligten Über-

lassung ist nur dann auszugehen, 

wenn die tatsächlich erhobene Mie-

te mit den tatsächlich abgerechne-

ten Nebenkosten die ortsübliche 

Miete unterschreitet. Als ortsübli-

cher Mietwert ist jeder Wert anzu-

sehen, den der Mietspiegel im Rah-

men einer Spanne zwischen mehre-

ren Mietwerten für vergleichbare 

Wohnungen ausweist. 

 

Zudem muss im Rahmen eines 

Fremdvergleichs geprüft werden, ob 

die verbilligte Überlassung durch 

das Arbeitsverhältnis veranlasst ist. 

Wenn der Arbeitgeber vergleichba-

re Wohnungen fremden Dritten zu 

einem niedrigeren als dem ortsübli-

chen Mietzins überlässt oder Ne-

benkosten nur teilweise weiter be-

rechnet, spricht dieses gegen einen 

Veranlassungszusammenhang mit 

dem Arbeitsverhältnis. 
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freier Unterkunft: 

-    Werden Räume überlassen, 

die keine Wohnung sind, handelt  

es sich um eine Unterkunft. 

 

Freie Verpflegung als Sachbezug ab 1.1.2012 

Heizung und Beleuchtung sind in 

diesen Werten enthalten. 

 

Ist der Arbeitnehmer in den 

Haushalt des Arbeitgebers aufge-

nommen oder ist die Unterkunft 

mit mehreren Beschäftigten be-

legt, vermindern sich die Werte. 

 

Für Jugendliche bis zur Vollen-

dung des 18. Lebensjahres und 

für Auszubildende beträgt der 

Sachbezugswert 180,20 ϵ ƛƳ aƻπ

nat (6,01 ϵ ƪŀƭŜƴŘŜǊǘŅƎƭƛŎƘύΦ 

Folgen des Erwerbs eines Kommanditanteils durch Komplementär 

Der persönlich haftende Gesell-

schafter kann grundsätzlich nicht 

gleichzeitig auch Kommanditist sei-

ner Gesellschaft sein. Der Gesell-

schaftsanteil eines einzelnen Gesell-

schafters ist notwendig ein einheitli-

cher, der in der Hand eines Gesell-

schafters nicht einer Aufspaltung 

oder einer verschiedenen rechtli-

chen Gestaltung zugänglich ist. 

 

Dieser Grundsatz von der Einheit-

lichkeit des Geschäftsanteils hindert 

aber nicht, dass der persönlich haf-

tende Gesellschafter mit Zustim-

mung der übrigen Gesellschafter 

den Gesellschaftsanteil eines Kom-

manditisten erwerben kann. In die-

sem Fall vereinigt sich mit dem Er-

werb dieser Anteil mit seinem bis-

herigen Anteil zu einem Gesell-

schaftsanteil, da in einer Personen-

gesellschaft ein Gesellschafter im-

mer nur mit einem Anteil ς wenn 

auch verschiedener Größe ς an der 

Gesellschaft beteiligt sein kann. Da-

durch, dass sich der erworbene 

Kommanditanteil endgültig in einen 

Komplementäranteil umwandelt, 

geht er endgültig unter. 

 

όvǳŜƭƭŜΥ .ŜǎŎƘƭǳǎǎ ŘŜǎ ¢ƘǸǊƛƴƎŜǊ hōŜǊƭŀƴπ

desgerichts) 

Sachbezugswert freie Unterkunft Monat 

ϵ 

Kalendertag 

ϵ 

Alte und Neue Bundesländer 212,00 7,07 

Erhalten Arbeitnehmer als Arbeits-

entgelt Sachbezüge in Form von 

Verpflegung, richtet sich der Wert 

nach der Sachbezugsverordnung. 

 

Die sich aus der Sachbezugsverord-

nung ergebenden Werte werden in 

die Berechnung der Lohnsteuer und 

der Sozialversicherungsbeiträge ein-

bezogen. 

 

Die freie Verpflegung umfasst die 

Mahlzeiten Frühstück, Mittagessen 

und Abendessen. Stellt der Arbeit-

geber nicht alle Mahlzeiten zur Ver-

fügung, ist der anteilige Sachbezugs-

wert nur für die gewährte Mahlzeit 

anzusetzen. Für Jugendliche und 

Auszubildende gibt es keinen Ab-

schlag mehr. Für Familienangehöri-

ge sind geringere Werte anzusetzen. 

  Monat 

ϵ 

Kalendertag 

ϵ 

Werte für freie Verpflegung   

alle Mahlzeiten 219,00 7,30 

Werte für teilweise Gewährung freier Verpflegung   

Frühstück 47,00 1,57 

Mittag- u. Abendessen je 86,00 2,87 

Bei der Gewährung von unentgeltli-

chen oder verbilligten Mahlzeiten 

im Betrieb sind für sämtliche Arbeit-

nehmer einheitlich anzusetzen: 

 

1,57 ϵ ŦǸǊ Řŀǎ CǊǸƘǎǘǸŎƪ 

2,87 ϵ ŦǸǊ aƛǘǘŀƎ-/Abendessen. 

F Ü R  P E R S O N E N G E S E L L S C H A F T E N  

Ab dem 1.1.2012 gelten folgende Sachbezugswerte: 

Ab dem 1.1.2012 gelten folgende Werte: 
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Folgende Steuern werden im Januar 2012 fällig: 

Fälligkeit
1) Steuerart Ende der Zahlungs-Schonfrist 

Dienstag, 10.01.2012 

 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag2) 

Umsatzsteuer3) 

13.01.2012 

13.01.2012 

   
Die 3-tägige Schonfrist gilt nur bei Überweisungen; maßgebend ist die Gutschrift auf dem Konto der Finanzbehörde. Dagegen muss bei 
Scheckzahlung der Scheck spätestens 3 Tage vor dem Fälligkeitstermin eingereicht werden. 

1) Lohnsteuer-Anmeldungen bzw. Umsatzsteuer-Voranmeldungen müssen bis zum Fälligkeitstag abgegeben werden, da sonst Verspä-
tungszuschläge entstehen können. 

2) Für den abgelaufenen Monat; bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr; bei Jahreszahlern für das abgelaufene 
Kalenderjahr. 

3) Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerungen für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern ohne Dauerfristverlän-
gerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 

 

Folgende Steuern werden im Februar 2012 fällig: 

Fälligkeit
1) Steuerart Ende der Zahlungs-Schonfrist 

Freitag, 10.02.2012 

 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag2) 

Umsatzsteuer3) 

13.02.2012 

13.02.2012 

Mittwoch, 15.02.2012 Gewerbesteuer 

Grundsteuer 

20.02.2012 

20.02.2012 

Die 3-tägige Schonfrist gilt nur bei Überweisungen; maßgebend ist die Gutschrift auf dem Konto der Finanzbehörde. Dagegen muss bei 
Scheckzahlung der Scheck spätestens 3 Tage vor dem Fälligkeitstermin eingereicht werden. 

1) Lohnsteuer-Anmeldungen bzw. Umsatzsteuer-Voranmeldungen müssen bis zum Fälligkeitstag abgegeben werden, da sonst Verspä-
tungszuschläge entstehen können. 

2) Für den abgelaufenen Monat.  

3) Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerungen für den vorletzten Monat. Bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlänge-
rung für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 

 


